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HAUSORDNUNG 

 

Im gemeinsamen Interesse sämtlicher Bewohner dieses Hauses in Bezug auf ein gemeinschaftliches 
Miteinander und im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Behandlung des Miethauses und der 
dazugehörigen Gemeinschaftsanlagen verpflichten sich alle Mitbewohner, nachfolgende 
Hausordnung zu beachten. 
 
Obhuts- und Sorgfaltspflichten 
 
Die Hauseingangs- und Hoftür soll grundsätzlich geschlossen sein. Die Zufahrten zu Garagen und 
Stellplätzen sind grundsätzlich freizuhalten. 
Durch die Abflussleitungen - insbesondere Bad, Küche und WC - dürfen keine Abfälle, Essensreste, Fette, 
feuchtes Toilettenpapier, Feuchttücher oder andere Gegenstände, die zu Verstopfungen des 
Abwassersystems führen können, entsorgt werden. Diese Gegenstände gehören in den dafür vorgesehenen 
Müllbehälter oder in den Sondermüll. 
Die Lagerung von giftigen oder brennbaren Stoffen in der Wohnung oder den Kellern einschließlich der Flure 
ist nicht gestattet. 
Soweit es für die Hausbewohner erkennbar und feststellbar ist, werden sie den Eigentümer (Verwalter) 
schnellstmöglich über Schäden, insbesondere an Zu- und Abwasserleitungen, Feuchtigkeit im Keller- und 
Dachbereich und über Schäden an der Heizungsanlage informieren. 
 
Ruhezeiten 
 
Die Hausbewohner sollen sich so verhalten, dass ihre Mitbewohner nicht durch Lärm, Musikhören, Musizieren 
oder Ähnliches gestört werden. 
Besonders an Sonn- und Feiertagen, sowie an Werktagen zwischen 13.00 und 15.00 und 22.00 und 08.00 
Uhr ist Lärm, der außerhalb der eigenen Wohnung dringt, zu vermeiden. In dieser Zeit ist das Musizieren 
verboten. Die behördlichen Vorschriften sind zu beachten. 
 
Müll 
 
Der Abstellplatz für die Mülltonne ist durch den/die Mieter sauber zu halten. Bitte achten Sie auf die 
ordnungsgemäße Trennung des Mülls. Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht.  
 
Treppenhaus und Kellerflure 
 
Im Treppenhaus und im Kellerflur dürfen keine Fahrräder oder Krafträder (z. B. Mopeds, Mofas) abgestellt 
werden. Treppenhaus-, Dach- und Kellerfenster sind bei Regen oder Sturm zu schließen. Die Reinigung des 
Treppenhauses sowie des Gehweges sowie der Winterdienst werden durch eine Firma durchgeführt. Diese 
Kosten sind umlagefähig auf den Mieter. 
 
Hauseingangs- und Wohnungstüren, Klingelschilder 
 
Das Anbringen von selbst gestalteten Schildern an die Eingangs- oder Wohnungstüren ist nur nach vorheriger 
Genehmigung durch den Hauseigentümer (Verwalter) gestattet. Der Hauseigentümer (Verwalter) stellt bei 
Bedarf einheitliche Namensschilder für die Klingel-/Sprechanlage und die Briefkästen zur Verfügung. 
 
Rauchverbot 
Im gesamten Haus (in den einzelnen Wohnungen, Treppenhaus und Keller) herrscht Rauchverbot. Sollten 
Mieter eigenmächtig die Rauchmelder in ihren Wohnungen abmontieren und dort rauchen, machen sie sich 
strafbar. 


